
Hunderte Tiere vor dem Tod bewahrt: 
Notabfischung in der Esche 
Der Fischereiverein Liechtenstein rettet Hunderte Tiere vor dem Austrocknen. 

Desirée Vogt 
 
Am vergangen Sonntag  musste 
der Fischereiverein Liechten-
stein den Oberlauf der Esche in 
Mauren notabfischen. Ein Biber -
damm am Auslauf des Egelsees 
staute das ohnehin knappe Was-
ser, so dass der Bach auf einer 
Länge von mehreren Kilome -
tern vollständig austrocknete. 
Tausende Fische und geschütz-
te Grossmuscheln drohten im 
trockenen Bachbett zu veren-
den. Reiher und Krähen haben 
gemäss Fischereiverein bereits 
viele der Tiere gefressen.  

Die Helfer des Vereins rette-
ten über 600 Grossmuscheln 
und ebenso viele Fische. Sie 
brachten die Tiere in die ver-
einseigene Aquakultur, wo sie 
vorerst sicher sind. Ein leichtes 
Öffnen des Biberdamms brach-
te wieder etwas Wasser in das 
trockene Bachbett. Mitarbeiter 
des Amtes für Bau und Infra-
struktur, der Gemeinde Mauren 
und des Fischereivereins kon-
trollieren die Situation nun täg-
lich. 

«Bisher keine vergleichbare 
Notabfischung» 
Rainer Kühnis, Präsident des 
Fischereivereins Liechtenstein, 
ordnet den Vorfall ein: In den 
vergangenen zehn Jahren habe 
es infolge von Hitze und Nie-
derschlagsmangel keine ver-
gleichbare Notabfischung gege-
ben. Zwar trockneten in der 
Vergangenheit Bäche wie der 

Kleine Kanal, der Irkalesbach 
oder die Balzner Giessen auf-
grund von Biberdämmen aus, 
doch bei der Esche würden nun 
die starke Verdunstung durch 
die Hitze und der fehlende Nie-
derschlag eine wesentliche Rol-
le spielen. Bei normaler Was-
serführung und üblichen Tem-
peraturen würde das Gewässer 
die Biberdämme laut Kühnis 
problemlos verkraften. Ange-
sichts der kritischen Lage bittet 
der Verein die Bevölkerung, 
freiwillig auf jede Wasserent-
nahme aus den Bächen zu ver-
zichten. Kühnis verweist auf 
den Nachbarkanton St. Gallen, 
wo aktuell bereits ein striktes 
Wasserentnahmeverbot gilt. Er 
wundert sich, warum ein sol-
ches in Liechtenstein noch nicht 
ausgesprochen wurde: «Wie 
viel Grad und Hitzewellen sind 
bei uns noch notwendig, damit 
dies auch bei uns verfügt wird?» 

Lage wird heute 
neu beurteilt 
Andreas Gstöhl, Abteilungslei-
ter Umweltschutz vom Amt für 
Umweltschutz, bestätigt den 
Einsatz: «Es ist korrekt, dass 
eine Notabfischung bei der 
Esche erfolgt ist. Dafür vielen 
Dank an den Fischereiverein 
und die weiteren Beteiligten».  

Er stellt jedoch klar, dass 
diese Massnahme nicht auf-
grund von Wasserentnahmen 
notwendig wurde, sondern 
spezifisch wegen des Biber-
damms. Das Amt werde die 

Gesamtlage bei den Fliessge-
wässern im Laufe des Montag-
nachmittags neu beurteilen. 
Gstöhl kündigt eine weitere 
Kommunikation für Dienstag 
an.  

Grundsätzlich warnte das 
Amt jedoch bereits am 24. Juni. 
Gewässer, die stark vom Regen 
abhängig seien, wie der Scheid-
graba oder die Esche, würden 
bei anhaltender Trockenheit 
rasch tiefe Wasserstände errei-
chen. Zusammen mit den stei-
genden Wassertemperaturen 
werde dies insbesondere für Fi-
sche lebensbedrohlich. Damals 

riet das Amt den Landwirten, 
bereits vorsorglich alternative 
Bewässerungslösungen wie Hy -
dranten zu prüfen, falls Was-
serentnahmen aus Fliessge-
wässern ganz verboten werden 
müssen. 

Verweis auf bereits 
geltende strenge Regeln 
Um die Gewässerökologie zu 
schützen, gelten in Liechten-
stein strenge Regeln, die im 
Merkblatt zur Wasserentnahme 
festgehalten sind und auf die 
Andreas Gstöhl weiter verweist. 
Die zentrale Vorschrift betrifft 

das Restwasser. Es muss zu je-
der Zeit eine ausreichende Rest-
wassermenge mit einer Abfluss -
tiefe von mindestens 20 Zenti-
metern im Bachbett verbleiben. 
Nur diese Mindesttiefe sichert 
das Überleben von Tieren und 
Pflanzen in ihrem natürlichen 
Lebensraum. Landwirte dürfen 
das Gewässer auch nicht ein-
stauen, um die Wasserentnah-
me zu erleichtern. Damit Pum-
pen keine Fische oder Fischbrut 
ansaugen, darf das Wasser nur 
durch einen speziellen Entnah-
mekorb abgepumpt werden, 
dessen Löcher im Durchmesser 

nicht grösser als fünf Millimeter 
sein dürfen. Priorität bei der Be-
wässerung haben Spezialkultu-
ren wie Gemüse, Beeren und 
Kartoffeln; auf die Bewässerung 
von normalem Wiesland oder 
Maiskulturen soll hingegen ver-
zichtet werden. Wer Was ser 
entnimmt, haftet für alle entste-
henden Schäden an der Umwelt 
oder bei Dritten. Und: Aus sen-
siblen Gewässern wie dem Obe-
raubach in Balzers oder dem 
Schmettakanal in Ruggell sowie 
in sämtlichen Naturschutzge-
bieten ist die Wasserentnahme 
generell verboten.

Tausende Fische und geschützte Grossmuscheln drohten im trockenen Bachbett zu verenden. Bilder Rainer Kühnis

Neuer Rekord: Rund 15 Millionen für Prämienverbilligungen 
Die steigende Zahl an Anträgen sowie deren zunehmende Komplexität verursachten einen Rückstau beim ASD von 316 Anträgen. 

Wieder ein Rekord bei den Prä-
mienverbilligungen: Im Ver-
gleich zum Vorjahr stieg der 
staatliche Aufwand für die Prä-
mienverbilligung um rund eine 
Million Franken und erreichte 
mit knapp unter 15 Millionen  
Franken seinen historischen 
Höchststand. Dies geht aus dem 
Rechenschaftsbericht der Re-
gierung 2025 hervor. Auf den 
ersten Blick überrascht aber die 
Zahl die Bezüger: Diese beträgt 
trotz einem Rekord von 7470 
eingegangenen Anträgen rund 
80 Personen weniger als im 
Vorjahr. Grund dafür ist jedoch 
nicht eine Entspannung im Sys -
tem, sondern Stau beim Amt für 
Soziale Dienste (ASD). 316 An-
träge konnten Stand Februar 
2026 nicht abschliessend bear-
beitet werden. 

Trend bei den Anträgen 
flacht leicht ab 
Seit Jahren belegen die steigen-
den Gesundheitskosten einen 
der obersten Plätze der Sorgen-
liste von den Liechtensteinern.  
Als ein Hauptinstrument zur 
Entlastung von Einzelpersonen 
und Familien dient die Prä -
mienverbilligung.  Zugelassen 
für die Verbilligung sind allein-
stehende Personen mit einem 

Erwerb bis 65 000 Franken 
oder verheiratete Personen be-
ziehungsweise Personen in ei-
ner Lebensgemeinschaft mit ei-
nem Jahreserwerb von 77 000 
Franken. Die Höhe der Prämie  

richtet sich nach dem durch-
schnittlichen Beitrag an die ob-
ligatorische Krankenversiche-
rung im Land und nach der in-
dividuellen Kostenbeteiligung 
des Vorjahres.  So gibt die Ent-

wicklung der Prämienverbilli-
gung auch einen Einblick in die 
finanzielle Situation der Liech-
tensteiner: Seit die Erwerbs-
grenze 2020 hinuntergesetzt 
wurde, steigen sowohl die An-

träge als auch die staatlichen 
Ausgaben an. 2023 und 2024 
gingen jeweils 15 beziehungs-
weise 10 Prozent mehr Anträge 
als im Vorjahr beim Amt für So-
ziale Dienste ein. Dieser Trend 
flachte 2025 etwas ab: Mit  7470 
Anträgen stieg die Zahl ledig-
lich um drei Prozent an. Dies 
lässt sich wohl auf die Informa-
tionskampagne der Regierung 
zurückführen: Seit dem Antrags -
jahr 2023 werden mögliche An-
spruchsberechtigte auf ihrer 
Steuererklärung aktiv infor-
miert.  

Gemäss dem Rechenschafts -
bericht 2025 bestätigte das Amt 
für Soziale Dienste per Stichtag 
im Februar 5901 Versicherten 
die Prämienverbilligung. Im 
Vorjahr waren es zu diesem 
Zeitpunkt 5984 Zusagen.  

Grund für die leichte Ab-
nahme sind 316 Anträge, die im 
Februar 2026 noch nicht bear-
beitet werden konnten. Das 
sind rund fünfmal so viele wie 
2024. Wie das Amt für Soziale 
Dienste auf Anfrage mitteilt, 
liegt dieser Rückstau einerseits 
an der kontinuierlich gestiege-
nen Anzahl an Anträgen sowie 
an deren zunehmender Komple-
xität. Dies führe zu einem höhe-
ren Abklärungsaufwand und 

längeren  Bearbeitungszeiten 
bei den einzelnen Gesuchen. 

Mehr Frauen als Männer 
beantragen Unterstützung 
Durchschnittlich beläuft sich 
die Verbilligung für das Jahr 
2026 auf 203 Franken pro Per-
son im Monat. Im Vergleich 
über die letzten  drei Jahre stieg 
der Betrag stetig leicht an: Im 
Jahr 2022 erhielten die Bezüger 
rund 184 Franken, 2024 waren 
es 194 Franken. Ein Grossteil 
der Bezüger der Prämienverbil-
ligung waren 2025 alleinstehen-
de oder alleinerziehende Per -
sonen (75 Prozent). Die jüngste 
Personengruppe, die 17- bis 25-
Jährigen, stellten 19 Prozent der 
Anträge. Der Rechenschaftsbe-
richt fasst alle Personen zwi-
schen 25 und 65 Jahren in einer 
Gruppe zusammen, welche 43 
Prozent der Prämienverbilli-
gungen erhalten. Personen über 
65 Jahren machen 38 Prozent 
der Antragstellenden aus. In al-
len Altersgruppen ist der Anteil 
an Frauen leicht höher. Den 
grössten Unterschied gibt es bei 
der Gruppe der Pensionierten: 
Die über 65-jährigen Frauen 
stellen rund ein Viertel aller An-
träge, die gleichaltrigen Männer 
lediglich 14 Prozent. (sit)

Entwicklung der Prämienverbilligung von 2021 bis 2025

Quelle: Rechenschaftsberichte der Regierung 2021-2025;   Grafik: Stefan Aebi
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          Aufwand unter Berücksichtigung von Ansprüchen aus dem Vorjahr (in Mio. CHF) 
       Anzahl Bezüger der Prämienverbilligung 

4876 4907
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